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1. Klaſſe um
das

Dreifache , für die

2 „ „ Doppelte .

Die Bundſtaaten ſind zum Zwecke der Verteilung der

Koſten wie folgt eingeſtellt :

1. Klaſſe : Alle Staaten , welche Botſchaften entſenden .
2. Klaſſe : Alle übrigen Staaten mit mehr als 5 Mil⸗

lionen Bevölkerung .
3. Klaſſe : Alle übrigen ſouveränen Staaten .

Die Koſten des Bureaus werden auf je 5 Jahre vorher

berechnet .
Die Koſten , die den beitretenden Staaten zur Laſt fallen ,

werden von dem Tage des Beitritts an gerechnet .

Zweiter Titel : Grundgeſetze .

Erſtes Kapitel : Selbſtändigkeit der Bundſtaaten .

Der Völkerbund gewährleiſtet den territorialen Beſitz eines

jeden Bundſtaates ſowie den ungeſtörten Beſitz der Kolonien

der Bundſtaaten .

Jeder Bundſtaat iſt in ſeinen innerpolitiſchen Angelegen⸗
heiten völlig unabhängig und in außenpolitiſchen Angelegen⸗
heiten im Rahmen der Verfaſſung des Völkerbundes .

Jeder Bundſtaat nimmt in ſeiner Strafgeſetzgebung eine

Beſtimmung auf , wonach beleidigende oder verhetzende
Außerungen gegen andere Völker oder Staaten in der Preſſe
oder in anderen Druckſchriften unter Strafe geſtellt werden .

Jeder Bundesſtaat verpflichtet ſich, auf Wunſch eines

anderen Bundſtaates in ſeinem amtlichen Preßorgan tat⸗

ſächliche BerichtigQungen aufzunehmen und ſämtliche Be

richtigungen anderer Bundſtaaten in demſelben amtlichen
Preßorgan nachzudrucken .

Zweites Kapitel : Ewig neutrale Staaten .

Die Staaten , deren Regierungen unter Zuſtimmung der

Volksvertretung ihre dauernde Neutraliſierung ausſprechen ,
werden von allen Mitgliedern des Völkerbundes als dauernd

neutral anerkannt und genießen den geſamten Schutz des

Völkerbundes .

Gegen jede Verletzung der Neutralität , von wem eine ſolche
ausgehen mag , wird der Völkerbund mit allen ſeinen Macht⸗

mitteln vorgehen .
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bühren, Steuern oder Abgaben , noch belegt er ihn mit

Zuſchlägen oder einem Ausfuhr⸗ oder Einfuhrverbot , von

denen nicht auch die gleichartigen Erzeugniſſe irgendeines
anderen Bundſtaates oder eines dem Völkerbund nicht an⸗

gehörenden Staates getroffen werden .

Insbeſondere wird jede Begünſtigung und Er Eichternn
jede Be efreiung und Ermäßigung der Ausgangs⸗ und Ein⸗

gangszölle , welche ein Bundſtaat einem zweiten Bundſtaat

oder einem dem Völkerbund nicht angehörenden Staat

rnd oder zeitweiſe , ohne Gegenleiſtung oder mit Kom⸗

ation zugeſteht , ohne weiteres und bedingungs⸗ , vor⸗

behalts⸗ und kompenſationslos auf die Boden⸗ und Gewerbe⸗

erzeugniſſe ſämtlicher anderer Bundſtaaten ausgedehnt
werden .

3. Für die erſten zehn Jahre nach Gründung des Völkerbundes

wird — Überſchuß an Roherzeugniſſen , den jeder Bund⸗

ſtaat beſitzt , zwiſchen den anderen Bundſtaaten nach einem

Schlüſſel verteilt , deſſen Aufſtellung und Ausführungs⸗
beſtimmungen in einem beſonderen Abkommen unter Zu⸗
grundelegung der Einfuhr des Jahres 1913 in den ein⸗

zelnen Bundſtaaten und nach den durch die Kriegswirtſchaft
hervorgerufenen und im zu be⸗

friedigenden beſonderen Bedürfniſſen der einzelnen Bund⸗

ſtaaten feſtgelegt werden .

Sechſtes Kapitel : Freiheit des Weltverkehrs .

24. Die im Völkerbund zuſammengeſ⸗hloſſenen Staaten erkennen

den völkerrechtlichen Grundſatz der Freiheit der Meere an .

Die Meerengen und meerverbindenden Kanäle , ſoweit

nicht beide Ufer im Beſitz desſelben Bundſtaates ſind , werden

internationaliſiert .
Ihre Befeſtigungen werden gehalten und bewacht von

einem Kommando , das aus Kontingenten aller Bundſtaaten
ht und von einem Delegierten der neutraliſierten Staaten

abwechſelnd je drei Jahre befehligt wird . Die genaue Zu⸗
‚

ung des Kommandos und die Reihenfolge des
4 in einem beſonderen Abkommen geregelt .

die Bundſtaaten proklamieren die Sicherheit des Privat⸗
eigentums auf hoher See .

Seebeuterecht und Blockaderecht ſind aufgehoben .

Sioe 9 2 dos Rfſack Ros 3
27. Die Ausübung des Blockaderechtes bleibt dem Völkerbund

und nur dieſem als ſolchem vorbehalten gegenüber einem
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